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Beschlussvorlage Nr. 044/2026 
 
 
Dez/Amt: II / 60. 
Bearbeiter: Scherzer, Kathrin 
Status: öffentlich 
 
Beteiligte Bereiche:  I., 32. 
 
 
Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 12.05.2026 Vorberatung 
Stadtrat öffentlich 28.05.2026 Beschlussfassung 

 
 

Betreff: 
 

Betriebsbuch für den Kommunalwald der Stadt Heidenau 
 
Beschlusstext: 
 
Der Stadtrat der Stadt Heidenau beschließt das zehnjährige Forsteinrichtungswerk 
(Betriebsbuch) für den Kommunalwald der Stadt Heidenau im Planungszeitraum 01.01.2026 
bis 31.12.2035 (Anlage 044/2026-1) in Verbindung mit der Verbindlichkeit der mittelfristigen 
waldbaulichen Planung (Anlage 044/2026-2).   
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Finanzielle Auswirkungen:  
 
Keine 
 

Auswirkungen auf den Haushalt  HH-Jahr: 

  
Buchungsstelle :   

  

Beträge in €  

• Mittel stehen haushaltsseitig zur 
Verfügung 

 

• Mittelbedarf  

  

Folgeaufwand (jährlich)  

• davon Sachkosten   

• davon Personalkosten   

  
Folgeertrag (jährlich)   

  
  
 
Erläuterung: 
 
Mit Beschluss-Nr. 091/2012 wurde das Betriebsgutachten für den Zeitraum 01.01.2011 bis 
31.12.2020 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2012 bestätigt. 
 
Aufgrund von Umstrukturierungen im Staatsbetrieb Sachsenforst wurde für die Jahre 2021-
2025 kein Betriebsgutachten erstellt. 
Für die neu festgelegte Periode vom 01.01.2026 bis 31.12.2035 wurde der Stadt Heidenau ein 
vereinfachtes Betriebsgutachten (Betriebsbuch) durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Bärenfels zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Dieses Forsteinrichtungswerk entspricht dem in § 48 Abs. 1 des Waldgesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsWaldG) geforderten periodischen Betriebsplan für den 
Körperschaftswald der Stadt Heidenau. Auf dessen Grundlage wird durch den betreuenden 
Revierleiter von Sachsenforst zukünftig der jährliche Wirtschaftsplan bzw. die 
Verzichtserklärung erstellt. Die Stadt Heidenau hat mit Aushändigung gemäß § 48 Abs 2 
SächsWaldG vier Monate Zeit, den Betriebsplan zu beschließen und eine Information 
(Beschlussvorlage) an den Forstbezirk zurückzuschicken. 
 
Das Betriebsgutachten (Betriebsbuch) beinhaltet im Wesentlichen die zahlenmäßige, 
flurstücksbezogene Erfassung der kommunalen Waldflächen und deren 
Zustandsbeschreibung zum Stichtag 01.01.2026 (Anlage 044/2026-1). 
 
Die kommunale Waldfläche der Stadt Heidenau beträgt 5,1 ha, wird als kleinerer Waldbesitz 
eingestuft und somit als aussetzender Betrieb geführt. Eine aktive Bewirtschaftung findet auch 
aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet nicht statt. Dies hat zur Folge, dass kein 
jährlicher Wirtschaftsplan mit dem Forstbezirk beschlossen werden muss. Planmäßige 
Arbeiten finden dann im Abstand von mehreren Jahren statt. 
 
Es besteht eine schriftliche Vereinbarung über den forstwirtschaftlichen Revierdienst im 
Körperschaftswald zwischen der Stadt Heidenau und dem Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Bärenfels. 
Diese beinhaltet die Erbringung von Leistungen nach § 2 Sächsische Privat- und 
Körperschaftswaldverordnung (SächsPKWaldVO) durch den Forstbezirk, dazu gehören 
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1. Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplans, 
2. Mitwirkung bei der Auftragsvergabe und den Lieferverträgen, 
3. Auszeichnen der Waldbestände, 
4. Vorbereitung und Überwachung der Forstbetriebsarbeiten, 
5. Sortierung und Aufnahme des Holzes, 
6. Einweisung der Waldarbeiter, Unternehmer, Selbstwerber und Erhebung der 

Abrechnungsdaten, 
7. Mitwirkung bei der Betriebs- und Naturalbuchführung mit Ausnahme der 

Holzbuchführung, 
8. Mitwirkung bei Erstaufforstungen, 
9. Überwachung der Verkehrssicherheit im Wald. 

 
  
 
Anlagen:   
 
044/2026-1: Betriebsbuch für den Kommunalwald Heidenau 
044/2026-2: Verbindlichkeit der mittelfristigen Planung 
044/2026-3: Stadtwald Gemarkung Großsedlitz 
044/2026-4: Stadtwald Gemarkung Heidenau 
 
 
 
 
 
Bürgermeisterin 
 
Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des 
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der 
Vorlage trägt eine Unterschrift! 
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Abstimmungsergebnis Vorlage Nr.: 044/2026 

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.   

Anwesend    

JA-Stimmen    

NEIN-Stimmen    

Enthaltungen     
    

zugestimmt    

abgelehnt     

zurückgestellt     

Weiterleitung ohne Beschluss     

Schriftführer (Unterschrift)    
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